
 

 
 

Schallimmissionsprognose  
Nr. LG 35/2020 

 
für den geplanten Neubau einer Wohnanlage   
an der Gartenstraße in  
36289 Friedewald    

 
Berechnungen zum Verkehrslärm  
und zum Gewerbelärm  

 
Auftraggeber: Barwich Bau  

Poststr. 4   
36199 Rotenburg an der Fulda  

 

  
 
Ausgestellt am 13.04.2021     in 3 Ausfertigungen 

2-fach Auftraggeber 
Bearbeiter:  Dipl.-Ing. B. Frank    1-fach Ing.-Büro Frank & Schellenberger 
Die Schallimmissionsprognose besteht aus 20 Seiten und 41 Seiten Anhang

En
tw
urf

En
tw
urf



Seite 2 von 20 zur Prognose LG 35/2020 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
Seite 

Tabellenverzeichnis 2 

1. Auftraggeber 4 

2. Standort der Anlage 4 

3. Aufgabenstellung 4 

4. Rechts- und Beurteilungsgrundlagen 4 

4.1 Gesetze, Verordnungen, Vorschriften 4 

4.2 Technische Richtlinien, Normen und Regeln 5 

4.3 sonstige Quellen 5 

5. Immissionspunkte und Richtwerte 5 

6. Angaben zum Plangebiet 6 

7. Berechnung Emissionen 7 

7.1 Emissionen Straßenverkehr 7 

7.2 Emissionen durch vorhandene gewerbliche Anlagen 8 

7.2.1 Emissionen B-Plan Nr. 12 GE „Im hintersten Rötchen“ 8 

7.2.2 Emissionen durch Bauhof 9 

7.2.3 Emissionen durch Tankstelle 10 

7.2.4 Emissionen Verkaufseinrichtungen 11 

7.3  Spitzenpegel (kurzzeitige Geräuschspitzen) 11 

8. Ergebnisse der Berechnungen 12 

8.1  Verkehrslärm 12 

8.2  Gewerbelärm 13 

8.3  Ergebnisse kurzzeitige Geräuschspitzen 14 

9. Schallschutzmaßnahmen 14 

9.1. Trennungsgebot nach §50 BImSchG, Gebietsgliederung 14 

9.2. aktiver Schallschutz 15 

9.3 Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden (Lärmpegelbereiche nach DIN 4109) 15 

10. Angaben zu Außenwohnbereichen 16 

11. Zusammenfassung und Diskussion 17 

 

Tabellenverzeichnis 

Seite 

Tabelle 1  Schalltechnische Orientierungswerte (STO) und Richtwerte ________________________ 6 

Tabelle 2  Emissionen der Einzelvorgänge für den LKW-Verkehr nach Quelle [14] _______________ 9 

Tabelle 3  berücksichtigte Spitzenschallleistungspegel (kurzzeitige Geräuschspitzen) ___________ 11 

Tabelle 4  Lärmpegelbereiche und gesamte erforderliche resultierende Schalldämm-Maße _______ 15 

En
tw
urf

En
tw
urf



Seite 3 von 20 zur Prognose LG 35/2020 
 

Anlagenverzeichnis 

Anlage1 Übersichtsplan mit Lage des Plangebietes in Friedewald 
 
Anlage 2 Lageplan mit Lage des Plangebietes in Friedewald 
 
Anlage 3 Arbeitsplan vom 08.01.2021 
 
Anlage 3.1 Berechnung der Emissionen der Straßen nach RLS 90  
 
Anlage 4 Auszug aus Verkehrsuntersuchung für Anbindung des Gewerbegebietes West 

an den Kreisel, mit prognostischen Verkehrsangaben 
 

Anlage 4.1 Kopie der Verkehrsmengenkarte für Hessen von 2015 
 
Anlage 4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse der Verkehrszählung 1 und 2 
 
Anlage 5 Berechnung Emissionen der Straßen nach RLS-19 
 
Anlage 6 Rechenmodell Verkehrslärm 
 
Anlage 7 Seite 1, Isophonen Verkehrslärm tags im EG 
 
Anlage 7 Seite 2, Isophonen Verkehrslärm nachts im EG 

 
Anlage 8 Seite 1, Isophonen Verkehrslärm tags im 1.OG 
Anlage 8 Seite 2, Isophonen Verkehrslärm nachts im 1.OG 
 
Anlage 9 Seite 1, Isophonen Verkehrslärm tags im 2.OG 
Anlage 9 Seite 2, Isophonen Verkehrslärm nachts im 2.OG 
 
Anlage 10 Seite 1, Isophonen Verkehrslärm tags im 3.OG 
Anlage 10 Seite 2, Isophonen Verkehrslärm nachts im 3.OG 
Anlage 10.1 Ausbreitungsrechnung für Verkehrslärm am Immissionspunkt IP-Test-Mitte, für 3.OG 
 
Anlage 11 Liste der Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Friedewald 
 
Anlage 12 Rechenmodell Gewerbe gesamt 
Anlage 12.1 Rechenmodell Gewerbe Bauhof Variante 2 
 
Anlage 13 Berechnung der Emissionen Bauhof für Fahrverkehr und Verladung 
Anlage 13.1 Berechnung der Emissionen für Tankstelle nach Quelle (15) 
 
Anlage 14 Blatt 1, Isophonen Gewerbelärm tags im EG 
Anlage 14 Blatt 2, Isophonen Gewerbelärm nachts im EG 
 
Anlage 14.1 Blatt 1, Isophonen Gewerbelärm tags im 1.OG 
Anlage 14.1 Blatt 2, Isophonen Gewerbelärm nachts im 1.OG 
 
Anlage 14.2 Blatt 1, Isophonen Gewerbelärm tags im 2.OG 
Anlage 14.2 Blatt 2, Isophonen Gewerbelärm nachts im 2.OG 
 
Anlage 14.3 Blatt 1, Isophonen Gewerbelärm tags im 3.OG 
Anlage 14.3 Blatt 2, Isophonen Gewerbelärm nachts im 3.OG 
 
Anlage 15 Ausbreitungsrechnung für Gewerbe gesamt zum Einzelpunkt IP-Test-Mitte 
Anlage 15.1 Grundriss auszugsweise im 1.OG für Haus 2  
 
Anlage 16 Ausbreitungsrechnung für kurzzeitige Geräuschspitzen 
 
Anlage 17 Isophonen mit maßgeblichem Außenlärmpegel in Höhe 3.OG auf Basis Nachtpegel  

En
tw
urf

En
tw
urf



Seite 4 von 20 zur Prognose LG 35/2020 
 

 
1. Auftraggeber  

Barwich Bau GmbH 

Poststr. 4   

36199 Rotenburg an der Fulda 

 

2. Standort der Anlage  

Der geplante Wohnbaustandort liegt im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 9, im östlichen Bereich der Gemeinde Friedewald.   

Das Plangebiet grenzt im Osten an vorhandene Wohnbebauung und das Gelände des Bauhofes 

der Gemeinde Friedewald, mit dahinterliegender Verbindungsstraße zur B62 im Süden und Auto-

bahn A4 im Norden. Im Süden grenzt das Plangebiet an die Hönebacher Straße und im Westen an 

vorhandene Wohnbebauung.  

Die Lage des Plangebietes ist dem Übersichtsplan in Anlage 1 und dem Lageplan in Anlage 2 zu 

entnehmen.  

  

3. Aufgabenstellung  

Dem Ing.-Büro Frank und Schellenberger wurde der Auftrag erteilt, für den Bebauungsplan Nr. 9, 

1. Änderung, schalltechnische Berechnungen zu den zu erwartenden Lärmimmissionen durchzu-

führen. Gemäß Auftrag sind die Beurteilungspegel für Verkehrslärm und Gewerbelärm zu ermitteln 

und den entsprechenden Richtwerten gegenüber zu stellen. Des Weiteren sind die Lärmpegelbe-

reiche nach DIN 4109-1:2018 zu ermitteln.  

 

4. Rechts- und Beurteilungsgrundlagen 

Bei der Abfassung dieses Gutachtens wurden folgende Rechts- und Beurteilungsgrundlagen her-

angezogen 

4.1 Gesetze, Verordnungen, Vorschriften 

[1] Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung 

[2] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift v. 26.8.1998 zum Bundesimmissionsschutzge-

setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), in der aktuellen Fassung,  

[3] Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der aktuellen Fassung  

[4] Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, BGBl. I S. 1036, geän-

dert am 18.12. 2014, in der aktuellen Fassung  

[5] DIN 4109-1:2018, Ausgabe Januar 2018, Schallschutz im Hochbau,  

Teil 1: Mindestanforderungen 

[5/1] DIN 4109-2:2018, Ausgabe Januar 2018, Schallschutz im Hochbau,  

Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 
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4.2 Technische Richtlinien, Normen und Regeln 

[6] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS 19, Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit 

Verabschiedung der Änderung der 16. BImSchv, Ausgabe 2019 

[7] DIN 18005/1 „Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Planung“,  

Juli 2002 

 DIN 18005, Beiblatt 1, Teil 1 vom Mai 1987 „Schallschutz im Städtebau, Schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" 

 

4.3 sonstige Quellen 

[8]  Parkplatzlärmstudie vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, 6. Auflage von 2007 

[9] Verkehrstechnische Untersuchung zur Anbindung des Gewerbegebietes West, vom Büro 

Verkehr Plus Verkehrstechnik und Verkehrsmanagement GmbH, erstellt am 25.10.2019 

 Auszug in Anlage 4 

[10] Verkehrsmengenkarte für Hessen von 2015, Auszug in Anlage 4.1  

[11] Ergebnisse der Verkehrszählungen im Bereich Hönebacher Straße Januar/Februar 2021, 

zur Verfügung gestellt von der Gemeinde Friedewald, Anlagen 4.2 und 4.3 

[12] Kartenmaterial und digitale Daten von 

https://www.gds.hessen.de/INTERSHOP/web/WFS/HLBG-Geodaten-Site/de_DE 

[13] GSA-Studie, Emissionsdaten für Gewerbe- und Industriebetriebe,  

GSA Limburg, Januar 1988  

[14] Lärmschutz in Hessen, Heft 3, „Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemis-

sionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, 

Speditionen und Verbrauchermärkten, sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere 

von Verbrauchermärkten“, Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Heft 3 von 

2005, Heft 192 v. 1995 

[15] Technischer Bericht L4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissionen  

von Tankstellen, Hessische Landesanstalt für Umwelt, herausgegeben 1999  

 

5. Immissionspunkte und Richtwerte 

Auf Grundlage der vorliegenden Planung in Anlage 3, wurden zur Beurteilung der Lärmimmissio-

nen flächenmäßige schalltechnische Berechnungen durchgeführt und diese wurden als Isopho-

nendarstellungen dokumentiert. 

Bei den Berechnungen zu den Lärmimmissionen wurde auf der Grundlage der Berechnungsvor-

schriften (Quellen [6] und [7]) von folgenden Aufpunkthöhen (Annahmen) für den Verkehrslärm 

ausgegangen:  

Höhe der Immissionspunkte (unter jeweiliger Geschossdecke)     

EG – 2,8 m Höhe, 1.OG – 5,8 m Höhe, 2.OG – 8,8 m, 3.OG – 11,8 m 
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Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen wurden die ermittelten Beurteilungspegel mit 

den Richtwerten für allgemeines Wohngebiet verglichen.   

Die Beurteilung der Gewerbeanlagen (östlich gelegene Gewerbeflächen, Bauhof, Tankstelle) er-

folgte nach DIN 18005 (Quelle [7]) unter Berücksichtigung der Festlegungen der TA Lärm (Quelle 

[2]). Die Beurteilung des öffentlichen Verkehrslärmes erfolgte ebenfalls nach Beiblatt 1 zur  

DIN 18005 (Quelle [7]).  

 

Damit gelten nach den genannten Richtlinien und Vorschriften folgende  

Schalltechnische Orientierungswerte (STO) und Richtwerte (RW) für die schutzwürdigen Bereiche 

im Plangebiet: 

 

Tabelle 1  Schalltechnische Orientierungswerte (STO) und Richtwerte  

 
IP/Gebietseinstufung 

STO tags/nachts-Verkehrslärm/ 
nachts-Gewerbe 

Richtwert TA Lärm 
Gewerbelärm 

Immissionspunkte im Plangebiet / 
Allgemeines Wohngebiet  

tags 55 dB(A) 
nachts Verkehrslärm 45 dB(A) 
nachts Gewerbelärm 40 dB(A) 

tags 55 dB(A) 
nachts 40 dB(A)   

a. Rz – außer Ruhezeit, i.Rz -innerhalb Ruhezeit  
 
Der STO für tags gilt für alle Lärmarten. Für die Nachtzeit gilt der höhere Wert für Verkehrslärm 

und der niedrigere Wert gilt für die anderen Lärmarten. 

Für gewerbliche Immissionen (Bauhof, Tankstelle) ist in Anlehnung an die TA Lärm zu prüfen, ob 

kurzzeitige Geräuschspitzen zu erwarten sind, die den Immissionsrichtwert tags um mehr als  

30 dB und nachts um mehr als 20 dB überschreiten. 

Zusätzlich wurden die Beurteilungspegel für Verkehrslärm informativ den Immissionsgrenzwerten 

der 16. BImSchV gegenübergestellt, die zwar für den Neubau und die Änderung von Verkehrswe-

gen gelten, die aber in der Rechtsprechung auch als oberste Grenzwerte für ein gesundes Woh-

nen herangezogen werden.  

 

6. Angaben zum Plangebiet  

Das Plangebiet hat eine Fläche von ca. 6600 m² und ist zurzeit unbebaut. 

Im Geltungsbereich des Plangebietes sind Mehrfamilienhäuser mit bis zu 4 Geschossen geplant.  

Die Erschließung soll über eine nördliche Zufahrt über die Gartenstraße erfolgen.  

Für die Bewohner und Besucher des Wohngebietes sind oberirdische Pkw-Stellplätze und Car-

ports vorgesehen.  

Ein Vorabzug des Bebauungsplanes kann der Anlage 3 entnommen werden.  
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7. Berechnung Emissionen  

7.1 Emissionen Straßenverkehr  

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich folgender öffentlicher Straßen: 

- südöstlich liegt der Autobahnzubringer mit Anbindung im Norden an die Autobahn A4 und 

nach Süden an die Bundesstraße B62 

- Südöstlich bindet an den Autobahnzubringer nach Osten die L3255 an 

- Südlich liegt die Hönebacher Straße (Gemeindestraße)  

 

Für die genannten Straßen liegen Verkehrswerte aus folgenden Quellen vor: 

- Für den Autobahnzubringer Prognosedaten aus der verkehrstechnischen Untersuchung für 

Gewerbegebiet West, Quelle [9], Auszug in Anlage 4  

- Für Straße L3255 Verkehrszähldaten aus der Verkehrsmengenkarte von Hessen für 2015, 

Quelle [10], Auszug in Anlage 4.1,  

- Aktuelle Verkehrszählung für Hönebacher Straße zwischen Kreuzung Autobahnzubringer 

und Abzweig zur Herfaer Straße, Quelle [11], Auszug in Anlage 4.2, Abschnitt 1  

- Aktuelle Verkehrszählung für Hönebacher Straße zwischen Abzweig Herfaer Straße und 

Abzweig zur Straße Im Rötchengarten, Quelle [11], Auszug in Anlage 4.3, Abschnitt 2  

 

Aus den genannten Quellen ergeben sich folgende Verkehrsdaten, incl. Erhöhung  

um 10 % für Hönebacher Straße und 15% für L3255: 

Autobahnzubringer    - DTV 5267 Kfz/24 h mit p24h 20,5%, Prognosedaten 

L3255 (Summe für L3255 + L3069) - DTV 3074 Kfz/24 h mit p24h 6,8%, Zähldaten 2015 +15% 

Hönebacher Straße Abschnitt 1  - DTV 2199 Kfz/24 h mit p24h 22,0%, Zähldaten 2021 + 10% 

Hönebacher Straße Abschnitt 2  - DTV 2889 Kfz/24 h mit p24h 7,4%, Zähldaten 2021 + 10% 

 

Die detaillierten Angaben können den Anlage 4 bis 4.3 entnommen werden.  

Auf eine komplette Dokumentation der Zähldaten im Bereich der Hönebacher Straße wurde ver-

zichtet. 

Da für die L3255 und die Hönebacher Straße keine Prognosedaten vorliegen wurde von der An-

nahme ausgegangen, dass pro Jahr mit einer Erhöhung um 1 % zu rechnen ist und das von einem 

Prognosehorizont für das Jahr 2030 auszugehen ist.  

Damit ergibt sich für die Daten der L3255 eine Erhöhung um ca. 15% und für die Zähldaten der 

Hönebacher Straße ergibt sich eine Erhöhung um 10 %.  

Die LKW-Anteile PL1 und PL2 wurden für die Hönebacher Straße den Zähldaten entnommen und 

für die anderen Straßen wurden diese zu gleichen Teilen (je 50% des Gesamt-LKW-Anteiles) auf-

geteilt. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden vor Ort aufgenommen. Die detaillierte 

Berechnung der Emissionsdaten der Straße nach RLS 19 kann der Anlage 5 entnommen werden.  
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Für die umliegenden Straßen, die Bebauung außerhalb des Plangebietes und das Plangebiet wur-

de ein 3D Rechenmodell erstellt, welches in der Draufsicht in Anlage 6 dargestellt ist.  

Mit diesem Rechenmodell wurden die Schallimmissionen flächenmäßig für alle 4 Aufpunkthöhen 

berechnet. 

Die Ergebnisse sind für die Tages- und Nachtzeit in den Anlage 7 – 10 als Isophonendarstellungen 

dokumentiert.  

 

7.2 Emissionen durch vorhandene gewerbliche Anlagen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9, 1. Änderung sind relevante gewerbliche Immissi-

onen durch folgende vorhandene gewerbliche Anlagen zu erwarten: 

- Gewerbeflächen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 12 Gewerbegebiet  

„Im hintersten Rötchen“, Lage östlich hinter dem Autozubringer, hinter dem Norma-Markt 

und Bike-Store, siehe Punkt 7.2.1 

- Norma-Markt, Lage östlich hinter dem Autozubringer, siehe Punkt 7.2.4 

- Geplanter Bike-Store, Lage östlich hinter dem Autozubringer, siehe Punkt 7.2.4 

- Betriebsgrundstück des Bauhofes, östlich angrenzend, siehe Punkt 7.2.2  

- Tankstelle südlich der Hönebacher Straße, siehe Punkt 7.2.3  

- Südlich der Tankstelle liegender Neukauf-Markt, siehe Punkt 7.2.4 

 

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass vorhandene Wohnbebauung, außerhalb des Geltungsbe-

reiches des B-Planes näher an den genannten Gewerbeflächen liegt.  

Die Emissionsansätze zum Gewerbelärm sind nachfolgend dokumentiert. 

 

7.2.1 Emissionen B-Plan Nr. 12 GE „Im hintersten Rötchen“ 

Nach den vorliegenden Informationen erlangte der B-Plan Nr. 12 seine Bestandskraft im Jahre 

1976. Im B-Plan wurden Gewerbeflächen ausgewiesen. Es wurden keine Festsetzungen zu den 

zulässigen Lärmemissionen getroffen. 

Im Rahmen eines Ortstermins wurden vorwiegend kleine und mittelständische Betriebe vorgefun-

den. Nach den Angaben der Gemeinde ist davon auszugehen, dass diese Betriebe fast aus-

nahmslos nur zur Tagzeit tätig sind. Eine Liste der nach den vorliegenden Angaben ansässigen 

Betrieben kann der Anlage 11 entnommen werden.  

In Anlehnung an die DIN 18005 wurde für die Gewerbeflächen des B-Planes Nr. 12 tags von ei-

nem typischen flächenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m² ausgegangen. 

Für die Nachtzeit wurde davon ausgegangen, dass nur technische Geräte zur Lüftung und Küh-

lung in Betrieb sind und dass vereinzelt Pkw-Verkehr stattfindet. Für diesen Zustand wurde von 

einem flächenbezogenen Schallleistungspegel von 45 dB(A)/m² ausgegangen.  
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Lediglich für den Abschleppdienst Deiseroth „Im Gewerbegebiet Nr. 9“ wurde von einem flächen-

bezogenen Schallleistungspegel von 50 dB(A)/m² ausgegangen, da nachts ein Abschlepp-LKW 

auf das Grundstück fahren kann.  

Außerdem wurde für das Lager- und Logistikunternehmen GVS ebenfalls für die Nachtzeit eine 

höhere Emission mit 55 dB(A)/m² berücksichtigt.  

Insgesamt wurden die Gewerbeflächen bis zu einem Radius von ca. 500 m nach Osten und Nord-

osten berücksichtigt.  

Bei den Berechnungen handelt es sich um orientierende Berechnungen, die Emissionen der Ge-

werbebetriebe wurden nicht im Detail untersucht.  

Die Lage der Ersatzschallquellen kann dem Rechenmodell in Anlage 12 entnommen werden.  

 

7.2.2 Emissionen durch Bauhof 

Auf der Grundlage eines Ortstermins wurden die Emissionen des Bauhofes berücksichtigt. 

Im Rahmen des Ortstermins wurden folgende Aktivitäten von den Mitarbeitern des Bauhofes an-

gegeben: 

Normalbetrieb 

- Betriebszeit von 7.30 – 16.30 Uhr 

- 4 Beschäftigte 

- Ab 8.00 Uhr Abfahrt der Fahrzeuge Transporter, Unimog und 1 Traktor 

- tagsüber 5 – 6x An- und Abfahrt der Fahrzeuge 

- Austausch eines Abfallcontainers mit LKW, LKW1 

- LKW-Lieferung von Baumaterial, Rindenmulch oder Salz mit abkippen, LKW2 

- Lieferung von Grünschnitt im Sommer vorwiegend mit Pkw und Hänger  

  

Für die genannten Fahrvorgänge wurden Emissionsansätze nach Quelle [14] mit folgenden Emis-

sionen erstellt: 

 

Tabelle 2  Emissionen der Einzelvorgänge für den LKW-Verkehr nach Quelle [14] 

Emittent  Schallleistung  Einwirkzeit pro 
Vorgang  

Schallleistungs-
Beurteilungspegel pro 
Stunde und Vorgang  

Fahr LKW+Traktor/ rangieren +3dB 
Fahr Unimog 
Traktor klein   
Transporter Fahr 
Türenschlagen  
Motorstart  
Druckluftbremse  
Verladung Salz / Baumaterial  
Container Aufnehmen + Absetzen 
Abkippen Baumaterial/Salz  

73 dB(A)/10 m/h  
 
 
PKW +6 dB 
100 dB(A) 
100 dB(A) 
108 dB(A)  
105 dB(A)  
 

3,6 s/10 m  
 
 
 
5 s (Tmax5s) 
5 s (Tmax5s) 
5 s (Tmax5s) 
 
 
 

63 dB(A)/m/h  
62 dB(A)/m/h 
61 dB(A)/m/h 
56 dB(A)/m/h  
71,4 dB(A)/h/Vorgang 
71,4 dB(A)/h/Vorgang 
79,4 dB(A)/h/Vorgang 
105 dB(A)  
99,4 dB(A)/h/Vorgang  
99,4 dB(A)/h/Vorgang 
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Die Emissionen für die Fahrvorgänge der beiden Traktoren und vom Unimog, sowie für die Verla-

dung von Salz mit dem großen Traktor wurden im Rahmen des Ortstermins am 26.01.2021  

messtechnisch ermittelt. Die ermittelten Messwerte entsprechen den Angaben aus Literaturquel-

len. Die detaillierte Berechnung der Emissionen für Fahr- und Verladevorgänge im Bereich Bauhof 

kann der Anlage 13 entnommen werden. 

 

Bauhof-Winterdienst 

Nach den vorliegenden Informationen beginnt der Winterdienst auf dem Bauhof morgens ab  

5.00 Uhr. Ab 5.00 Uhr fahren die beiden Traktoren und der Unimog nach Süden zum Salzlager 

und der große Traktor verlädt das Salz auf den Unimog und den kleinen Traktor, diese verlassen 

dann das Grundstück. Für die Verladung wird von einer Zeit von 10 Minuten insgesamt ausgegan-

gen. Die detaillierte Berechnung kann ebenfalls der Anlage 13 entnommen werden. 

Die Berechnungsergebnisse sind in Anlagen 14.1 mit enthalten.  

Zum Winterdienst des Bauhofes in der Nachtzeit wurden folgende Varianten berücksichtigt: 

Variante 1 (Ist-Zustand)  – Verladung von Salz findet im vorhandenen Salzlager im Süden  

   des Bauhofs statt.  

Variante 2 - Salzverladung findet nicht mehr auf Bauhof statt, es fahren zur     

   Nachtzeit nur noch die Fahrzeuge ab 

 

Die Variante 2 wurde mit dem Bürgermeister der Gemeinde Friedewald, Herrn Noll, abgestimmt. 

Da die Berechnungen für Variante 1 zu deutlichen Überschreitungen des Richtwertes für WA zur 

Nachtzeit um bis zu 15 dB im gesamten Plangebiet führten, ist die Umsetzung der Variante 2 in 

jedem Fall erforderlich. Die Überschreitungen werden durch die Salzverladung und die Fahrvor-

gänge im südlichen Grundstücksbereich zur Nachtzeit hervorgerufen.  

Auf eine Dokumentation der Variante 1 wurde verzichtet.  

 

7.2.3 Emissionen durch Tankstelle 

Zur Ermittlung der Emissionen und Immissionen der Tankstelle wurden orientierende Berechnun-

gen durchgeführt. Die Emissionsansätze wurden auf der Basis der Quelle [15] erstellt.  

Dabei wurde von folgenden Pkw-Bewegungen nach Tabelle 7 der Quelle [15] ausgegangen: 

Tags 6.00 – 22.00 Uhr  ca. 42/33 Pkw/h (außerhalb/innerhalb Ruhezeit)  

Lauteste Nachtstunde  33 Pkw/h (Tankkunden + sonstige Kunden) 

 

Die orientierende Berechnung der Emissionen erfolgte nach Tabellen 8 und 9 der Quelle [15]. 

Die errechnete Gesamtschallleistung für tags und lauteste Nachtstunde wurde auf die Grund-

stücksfläche der Tankstelle gleichmäßig verteilt.  
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Dabei ergaben sich folgende Schallleistungen: 

    Gesamt-Schallleistung   spez. Schallleistung  

tags     96,6 dB(A)    63,4 dB(A)/m² 

lauteste Nachtstunde   89,4 dB(A)     58,9 dB(A)/m²  

 

Die Lage der Ersatzschallquelle kann dem Rechenmodell in Anlage 12 entnommen werden und 

die Ausbreitungsrechnung ist in Anlage 14 dokumentiert. 

 

Die Ausbreitungsrechnungen für alle gewerblichen Lärmquellen wurden flächenmäßig 

durchgeführt und als Isophonen in Anlagen 14 für alle 4 Aufpunkthöhen dargestellt.  

Zusätzlich erfolgte eine Ausbreitungsrechnung zu einem exemplarischen Immissionspunkt  

„IP-Test-Mitte“ als detaillierte Einzelpunktberechnung, zur Überprüfung der Ergebnisse aus 

der Isophonendarstellung. Diese Ausbreitungsrechnung ist in Anlage 15 dokumentiert. 

 

7.2.4 Emissionen Verkaufseinrichtungen 

Für die Emissionen der Verkaufseinrichtungen, wie Norma, Neukauf und geplanter Bike-Store 

wurde auf Grund von Erfahrungswerten von gleichartigen Verkaufseinrichtungen von folgenden 

Emissionen ausgegangen.  

Tags / nachts   60 / 40 dB(A)/m². 

Die für die Nachtzeit verwendete flächenbezogene Schallleistung ergibt eine Gesamtschallleistung 

für die Flächen von mindestens 75 dB(A). Damit sind erfahrungsgemäß die Emissionen der techni-

schen Anlagen zur Lüftung und Kühlung abgedeckt.  

 

7.3  Spitzenpegel (kurzzeitige Geräuschspitzen) 

Die Vorschriften der TA Lärm fordern Untersuchungen zur Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums 

für gewerbliche Anlagen. Im vorliegenden Fall sind die höchsten kurzzeitigen Geräuschspitzen 

durch folgende gewerbliche Vorgänge im Umfeld des Plangebietes zu erwarten: 

 

Tabelle 3  berücksichtigte Spitzenschallleistungspegel (kurzzeitige Geräuschspitzen)    

Emittent (Quelle der Angabe)   Spitzenschallleis-
tungspegel  

Standort der Quelle / Einwirkzeit 

Verladung Abfallcontainer [14] LwAFmax = 120 dB(A) Südlicher Bereich Bauhof,  
Standort Container, nur tags  

türenschlagen, [14] LwAFmax = 100 dB(A) Nördlicher Bereich Bauhof, östlich des Ge-
bäudes, tags und nachts  

 

Die Ausbreitungsrechnungen für kurzzeitige Geräuschspitzen sind in Anlage 16 für die 4 Immissi-

onspunkte dokumentiert, die in Anlage 12.1 dargestellt sind. 
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Der Anlage 15 ist zu entnehmen, dass ab IP 2 der zulässige Spitzenpegel von 85 dB(A) tags ein-

gehalten wird. Das bedeutet, ab einem Abstand der schutzwürdigen Bebauung von mindestens  

18 m von der Grundstücksgrenze zum Bauhof ist die Einhaltung der zulässigen kurzzeitigen Ge-

räuschspitzen zu erwarten. Wenn Abrollcontainer verladen werden, sind 3 dB höhere Spitzenpegel 

zu erwarten, dann ergibt sich eine Einhaltung ab 25 m von der Grundstücksgrenze.  

Für die Nachtzeit ergeben sich maximal Spitzenpegel bis 50 dB(A) für Variante 2 des Winterdiens-

tes und der zulässige Wert wird nachts damit um 10 dB unterschritten.  

 

8. Ergebnisse der Berechnungen 

8.1  Verkehrslärm  

Mit den dargestellten Emissionsdaten aus Anlagen 4 und 5 und dem Rechenmodell in Anlage 6 

wurden Ausbreitungsrechnungen durchgeführt. Die Berechnungen wurden im 2 x 2 m Raster er-

stellt und als Isophonen in Anlagen 7 bis 10 für jede Geschosshöhe dokumentiert.  

Aus den Ergebnissen in Anlagen 7 bis 10 ergeben sich folgende Ergebnisse: 

Erdgeschoss – EG (Anlage 7) 

Im EG ergeben sich tags Pegel zwischen 53 und 56 dB(A) und nachts Pegel zwischen  

45 und 49 dB(A). 

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) im Wesentlichen eingehalten 

und nachts um bis zu 4 dB überschritten.  

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (informativ) wird tags (59 dB(A)) und nachts (49 dB(A)) 

eingehalten.  

 

1.Obergeschoss – 1.OG (Anlage 8) 

Im 1.OG ergeben sich tags Pegel zwischen 53 und 57 dB(A) und nachts Pegel zwischen 45 und 

49 dB(A). 

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) um bis zu 2 dB überschritten 

und nachts (45 dB(A)) um bis zu 4 dB überschritten.  

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (informativ) wird tags (59 dB(A)) und nachts (49 dB(A)) 

eingehalten  

 

2.Obergeschoss – 2.OG (Anlage 9) 

Im 2.OG ergeben sich tags Pegel zwischen 54 und 58 dB(A) und nachts Pegel zwischen 46 und 

50 dB(A). 

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) um bis zu 3 dB überschritten 

und nachts (45 dB(A)) um bis zu 5 dB überschritten.  

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (informativ) wird tags (59 dB(A)) eingehalten und 

nachts (49 dB(A)) um bis zu 1 dB überschritten.  
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3.Obergeschoss – 3.OG (Anlage 10) 

Im 3.OG ergeben sich tags Pegel zwischen 55 und 59 dB(A) und nachts Pegel zwischen 47 und 

51 dB(A). 

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) um bis zu 4 dB überschritten 

und nachts (45 dB(A)) um bis zu 6 dB überschritten.  

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (informativ) wird tags (59 dB(A)) eingehalten und 

nachts (49 dB(A)) um bis zu 2 dB überschritten.  

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die IGRW der 16. BImSchV für den 

Neubau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten, dass die Grenzwerte aller-

dings in der Rechtsprechung häufig als oberste Grenzwerte für ein gesundes Wohnen herangezo-

gen werden.  

 

8.2  Gewerbelärm 

Die Ergebnisse für den Gewerbelärm auf der Basis des Rechenmodelles in Anlage 12 und der 

Emissionsansätze in Anlage 13 können den Anlagen 14 und 15 entnommen werden.  

In Anlage 14 sind die Beurteilungspegel flächenmäßig als Isophonen für alle 4 Geschosshöhen 

dargestellt.  

Zur Überprüfung der Berechnungen wurde zusätzlich der Immissionspunkt „IP-Test-Mitte“ detail-

liert als Einzelpunkt berechnet.  

Aus den Anlagen 14 ergeben sich folgende Ergebnisse zum Gewerbelärm: 

 

Erdgeschoss – EG (Anlage 14) 

Im EG ergeben sich tags Pegel zwischen 48 und 60 dB(A) und nachts Pegel zwischen 33 und  

40 dB(A). 

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) im Wesentlichen eingehalten 

und nachts (40 dB(A)) überall eingehalten.  

 

1.Obergeschoss – 1.OG (Anlage 14.1) 

Im 1.OG ergeben sich tags Pegel zwischen 49 und 60 dB(A) und nachts Pegel zwischen 36 und  

40 dB(A). 

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) bis auf den nordöstlichen Be-

reich eingehalten und nachts (40 dB(A)) überall eingehalten.  

 

2.Obergeschoss – 2.OG (Anlage 14.2) 

Im 2.OG ergeben sich tags Pegel zwischen 49 und 60 dB(A) und nachts Pegel zwischen 36 und  

40 dB(A). 
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Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) bis auf den nordöstlichen Be-

reich eingehalten und nachts (40 dB(A)) fast überall eingehalten.  

 

3.Obergeschoss – 3.OG (Anlage 14.3) 

Im 3.OG ergeben sich tags Pegel zwischen 50 und 60 dB(A) und nachts Pegel zwischen 37 und  

42 dB(A). 

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) bis auf den nordöstlichen Be-

reich eingehalten. Für die Nachtzeit kann sich nach Anlage 14.3, Blatt 2 im südöstlichen Bereich 

innerhalb der Baugrenze eine Überschreitung um 1 dB ergeben. Der Bereich wurde in der Anlage 

14.3, Blatte 2, in der Farbe „Lila“ markiert.  

 

8.3  Ergebnisse kurzzeitige Geräuschspitzen 

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen für kurzzeitige Geräuschspitzen durch die Fahr- und 

Verladevorgänge im Bereich Bauhof tags und nachts (Variante 2) sind in Anlage 16 dokumentiert. 

Nach Anlage 16 ergibt sich ab einem Abstand von mindestens 18 m zur Grundstücksgrenze des 

Bauhofes (Bereich IP 2) tags eine Einhaltung des zulässigen Spitzenpegels nach TA Lärm von  

85 dB(A). Für die Nachtzeit wird der zulässige Spitzenpegel von 60 dB(A) im Wesentlichen im ge-

samten Plangebiet eingehalten, wenn die Variante 2 des Winterdienstes realisiert wird. 

 

9. Schallschutzmaßnahmen  

Wenn das vorliegende Planvorhaben umgesetzt wird, so ergeben sich folgende Hinweise zum 

Schallschutz.  

 

9.1. Trennungsgebot nach §50 BImSchG, Gebietsgliederung  

Durch eine Vergrößerung des Abstandes zur Straße und den gewerblich genutzten Nachbar-

grundstücken ist eine Verringerung des Beurteilungspegels möglich.  

Wenn die Baugrenzen für schutzwürdige Bebauung wie in Anlage 14.3, Blatt 2, dargestellt ange-

ordnet werden, so ergibt sich nur für die Nachtzeit eine Überschreitung durch Gewerbelärm im 

südöstlichen Bereich um 1 dB.  

Die Einhaltung der STO für Verkehrslärm von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) ist im Plangebiet 

auch mit einer Abstandsvergrößerung nicht möglich.  

Geht man davon aus, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV als oberste Grenzwerte für 

gesundes Wohnen anzusehen sind, so werden diese nach Anlage 10 tags fast im gesamten Plan-

gebiet und nachts ab einem Abstand von 25 m (entspricht der Baugrenze nach Anlage 3) zur 

Grundstücksgrenze zum Bauhof eingehalten.  
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9.2. aktiver Schallschutz  

Da die geplante Bebauung als 4-geschossige Bebauung vorgesehen ist, kann mit einem Lärm-

schutzwall, oder einer Wand nur der untere Teil des Gebäudes bis maximal zum 1,OG geschützt 

werden. Für die oberen beiden Geschosse sind keine Pegelminderungen zu erwarten.  

Aus den genannten Gründen wurden keine weitergehenden Untersuchungen zum aktiven Schall-

schutz durchgeführt. 

 

9.3 Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden (Lärmpegelbereiche nach DIN 4109)    

Wenn die Abwägung zum Ergebnis kommt, dass die für den Verkehrslärm festgestellten Über-

schreitungen der Schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 nicht die Grenze unzu-

mutbarer Verhältnisse überschreiten und andere Belange überwiegen, sind zur Absicherung der 

zulässigen Innenpegel in den schutzbedürftigen Räumen entsprechende passive Schallschutz-

maßnahmen nach DIN 4109 erforderlich. 

Die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109:2018 „Schallschutz im Hochbau“ (Quelle [6]) enthält die 

baurechtlichen Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in Abhängigkeit vom 

„maßgeblichen Außenlärmpegel“  

Im vorliegenden Fall wird tags und nachts der maßgebliche Außenlärmpegel durch Verkehrslärm 

von der öffentlichen Straße und im geringeren Maße durch Gewerbelärm bestimmt.  

In der Anlage 17 wurde der maßgebliche Außenlärmpegel für das Plangebiet auf Basis der für die 

Nachtzeit berechneten Beurteilungspegel ermittelt.  

Der sich für die Nachtzeit ergebende Gesamtpegel wurde gemäß Vorgaben der Norm um 10 dB 

erhöht und mit 3 dB beaufschlagt, als maßgeblicher Außenlärmpegel angenommen und zur Fest-

legung der Lärmpegelbereiche gemäß Tabelle 7 der DIN 4109-1:2018-01 herangezogen.  

Ausgehend von dem ermittelten Lärmpegelbereich ist das erforderliche gesamte bewertete Schall-

dämm-Maß nach DIN 4109-2:2018-01 zu berechnen.  

Wie der Anlage 17 zu entnehmen ist, ergebt sich im gesamten Plangebiet der  

Lärmpegelbereich III. 

Nach DIN 4109 ergeben sich in Abhängigkeit vom maßgeblichen Außenlärmpegel folgende Lärm-

pegelbereiche und daraus resultierende Schalldämm-Maße R`w,ges der Außenbauteile in 5 dB 

Schritten:  

 

Tabelle 4  Lärmpegelbereiche und gesamte erforderliche resultierende Schalldämm-Maße  
Maßgeblicher 
Außenlärmpegel in 
dB(A)  

Lärmpegel-
bereich  

Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über-
nachtungsräume in Beherbergungsstätten 
und ähnliches, R`w,ges in dB  

Büroräume  
R`w,ges in dB 

bis 55 I 30 - 
56 – 60 II 30 30 
61 - 65 III 35 30 
66 – 70 IV 40 35 
71 – 75 V 45 40 
76 – 80 VI 50 45 
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10. Angaben zu Außenwohnbereichen  

In der für die Planung anzuwendenden Richtlinie DIN 18005 sind keine Angaben zu Außenwohn-

bereichen enthalten. Nach den vorliegenden Angaben ist die einzige Richtlinie, in der Angaben zu 

Außenwohnbereichen vorhanden sind, die VLärmSchR 97 (Richtlinien für den Verkehrslärmschutz 

an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes). 

 

Nach Punkt 49 dieser Richtlinie sind Außenwohnbereiche z.B. Balkone, Loggien, Terrassen, wenn 

sie zum regelmäßigen Aufenthalt dienen.   

Nach VLärmSchR 97 ist die Zumutbarkeitsgrenze entsprechend der 16. BImSchV zu bestim- 

men, dabei ist beim Außenwohnbereich nur der IGW (Immissionsgrenzwert) für die Tagzeit zu be-

rücksichtigen. Für zukünftige Wohnbebauung wird deshalb empfohlen, Außenwohnbereiche nur in 

den Bereichen anzuordnen, in denen die Grenzwerte der 16. BImSchV für die Tagzeit eingehalten 

werden. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV wäre im vorliegenden Fall ein Pegel von  

59 dB(A).  

Wenn ein Mindestabstand der schutzwürdigen Bebauung von mindestens 25 m zur östli-

chen Grundstücksgrenze des Bauhofes eingehalten wird, so kann davon ausgegangen 

werden, dass der IGW für die Tagzeit innerhalb der Baugrenze eingehalten wird. 
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11. Zusammenfassung und Diskussion   

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden schalltechnische Berechnungen für die ge-

plante Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9, 1. Änderung, in Friede-

wald durchgeführt. Die Untersuchungen wurden gemäß Aufgabenstellung für Verkehrslärm (Stra-

ße), und Gewerbelärm durchgeführt.  

Die Lage des Plangebietes in Friedewald kann dem Übersichtsplan in Anlage 1 und der Flurkarte 

in Anlage 2 entnommen werden. Eine Kopie des Vorentwurfes zum B-Plan ist in Anlage 3 darge-

stellt.  

Auf der Basis der vorliegenden Pläne wurde ein 3D Rechenmodell für das Plangebiet und die um-

liegende Bebauung erstellt, eine Darstellung der beiden Rechenmodelle für den Verkehrslärm und 

den Gewerbelärm kann den Anlagen 6 und 12 entnommen werden. 

Die Berechnungen wurden flächenhaft (Isophonen) und für Einzelpunkte im Plangebiet durchge-

führt, deren Lage ebenfalls den beiden Rechenmodellen entnommen werden kann. 

Die Berechnungen zum Verkehrslärm von den umliegenden Straßen wurden auf der Basis von 

Verkehrsangaben aus drei Quellen entnommen. Detaillierte Angaben zu den Quellen können den 

Anlagen 4, 4.1 und 4.2 entnommen werden. Bei Quellenangaben für den Ist-Zustand (aktuelle 

Zählungen), oder aus der Verkehrsmengenkarte 2015 wurden die Angaben pauschal um 10% und 

15 % für den Prognosehorizont von 2030 erhöht.  

Die Emissionen der Straßen wurden nach aktueller Norm RLS-19 berechnet, die Berechnung ist in 

Anlage 5 hinterlegt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen zum Verkehrslärm sind unter Punkt 8.1 und in Anlagen 7 bis 10 

als Isophonen Darstellung für tags und nachts dokumentiert.  

Zur Überprüfung der Isophonen Darstellung wurde zusätzlich eine Einzelpunktberechnung für den 

„IP-Test-Mitte“ durchgeführt, deren Ergebnis für das 3.OG in Anlage 10.1 dokumentiert ist.  

 

Das Rechenmodell für die Untersuchungen zum Gewerbelärm ist in Anlage 12 dargestellt. Anga-

ben zu den Emissionsansätzen können dem Punkt 7.2 entnommen werden. Die Berechnungen 

wurden vorwiegend über immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel durchge-

führt, die auf der Grundlage der Angaben der DIN 18005, oder nach Erfahrungswerten festgelegt 

wurden. Abweichend zur DIN 18005 wurden allerdings für die Nachtzeit eingeschränkte Emissio-

nen zwischen 40 dB(A) bis 55 dB(A)/m² berücksichtigt, die sich an der derzeitigen Nutzung orien-

tierten.  

Bei den Ausbreitungsrechnungen wurde dabei die Abschirmung der Gebäude auf den Gewerbe-

flächen nicht berücksichtigt. Es wurde lediglich die Abschirmung der vorhandenen Gebäude auf 

den direkt zum Plangebiet östlich und südlich angrenzenden Grundstücken berücksichtigt.  

Detailliertere Berechnungen wurden für den Bauhof (siehe Punkt 7.2.2) und die Tankstelle (siehe 

Punkt 7.2.3) durchgeführt.  
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Die Emissionsansätze für die Tankstelle und den Bauhof können den Anlagen 13 und 13.1 ent-

nommen werden. Für den Bauhof wurden 2 Varianten zum Winterdienst in der Nachtzeit (5.00 – 

6.00 Uhr) untersucht.  

Die Variante 1, mit Verladung von Salz im südlichen Bereich des Grundstückes zur Nachtzeit führ-

te zu deutlichen Überschreitungen des zulässigen Richtwertes im gesamten Plangebiet. Deshalb 

erfolgte dazu eine Abstimmung mit dem Bürgermeister der Gemeinde Friedewald, in deren Ergeb-

nis davon ausgegangen werden kann, dass bei Realisierung des Wohngebietes die untersuchte 

Variante 2 realisiert wird. Dabei wird die Salzverladung zur Nachtzeit nicht mehr auf dem Grund-

stück des Bauhofes durchgeführt. Bei Variante 2 fahren zur Nachtzeit nur noch die Winterdienst-

fahrzeuge aus der Garage und dann direkt vom Grundstück ab. 

Die Ergebnisse der Berechnungen zum Gewerbelärm sind als Isophonen Darstellungen in  

Anlagen 14 bis 14.3 dargestellt. In Anlage 15 wurde zusätzlich eine Einzelpunktberechnung für 

den „IP-Test-Mitte“ durchgeführt, damit die Ergebnisse der Isophonen Darstellung überprüfbar 

sind. Nachfolgend wurden die Ergebnisse noch einmal kurz zusammengefasst. 

 

Ergebnisse Verkehrslärm: 

Im am stärksten betroffenen 3.OG ergeben sich tags Pegel zwischen 55 und 59 dB(A) und nachts 

Pegel zwischen 47 und 51 dB(A). 

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) um bis zu 4 dB überschritten 

und nachts (45 dB(A)) um bis zu 6 dB überschritten.  

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (informativ) wird tags (59 dB(A)) eingehalten und 

nachts (49 dB(A)) um bis zu 2 dB überschritten. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für die 

Nachtzeit wird ab einem Mindestabstand von 25 m zur östlichen Grundstücksgrenze des Bauhofes 

eingehalten.  

Weitere detaillierte Angaben sind dem Punkt 8.1 zu entnehmen. 

 

Ergebnisse Gewerbelärm 

Im am stärksten betroffenen 3.OG ergeben sich tags Pegel zwischen 50 und 60 dB(A) und nachts 

Pegel zwischen 37 und 41 dB(A). 

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) bis auf den nordöstlichen Be-

reich eingehalten. Für die Nachtzeit kann sich nach Anlage 14.3, Blatt 2 im südöstlichen Bereich, 

innerhalb der Baugrenze eine Überschreitung um 1 dB ergeben. Der Bereich wurde in der Anlage 

14.3, Blatte 2, in der Farbe „Lila“ markiert.  

Detailliertere Berechnungen wurden nur für die nächst gelegenen Gewerbebetriebe Bauhof und 

Tankstelle durchgeführt.  
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Für die anderen Gewerbeflächen wurden nur orientierende Berechnungen für die Gewerbeflächen 

im Geltungsbereich B-Plan „Im hintersten Rötchen“ über flächenbezogene Schallleistungspegel 

durchgeführt.  

Dies wurde als ausreichend erachtet, da die geplante Wohnbebauung nicht näher an die Gewerbe-

flächen östlich des Autobahnzubringers heranrückt, als die vorhandene schutzwürdige Bebauung.  

Dem Lageplan in Anlage 1 ist zu entnehmen, das vorhandene schutzwürdige Bebauung östlich der 

geplanten Bebauung (siehe auch Lage der Baugrenze in Anlage 3) liegt und das damit im vorlie-

genden Fall nicht von einer heranrückenden Wohnbebauung auszugehen ist.    

Weitere detaillierte Angaben sind dem Punkt 8.2 zu entnehmen. 

 

kurzzeitige Geräuschspitzen 

Nach Punkt 7.3 und Anlage 16 ergibt sich ab einem Abstand von mindestens 25 m zur Grund-

stücksgrenze des Bauhofes (Bereich IP 2) tags eine Einhaltung des zulässigen Spitzenpegels 

nach TA Lärm von 85 dB(A). Für die Nachtzeit wird der zulässige Spitzenpegel von 60 dB(A) im 

Wesentlichen im gesamten Plangebiet eingehalten, wenn die Variante 2 des Winterdienstes reali-

siert wird. 

 

Maßgeblicher Außenlärmpegel und Lärmpegelbereich nach DIN 4109 

Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018 im Plangebiet ist flächenmäßig in Anla-

ge 17 dargestellt. Nach Anlage 17 ergibt sich ein maßgeblicher Außenlärmpegel, der zwischen  

60 und 65 dB(A) liegt. Daraus ergibt sich für das Plangebiet der Lärmpegelbereich III. 

Die sich daraus ergebenden Anforderungen an den passiven Schallschutz ergeben sich nach der 

im Bundesland bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 und den zugehörigen Nebenbestimmungen.  

 

Auf der Grundlage der Untersuchungen werden folgende Empfehlungen zum Schallschutz 

gegeben: 

1. Zum Schutz gegen Außenlärm sind nach DIN 4109:2018 im Plangebiet die Anforderungen nach 

Punkt 7 und Tabelle 7 aus DIN 4109-1:2018 für den Lärmpegelbereich III zu realisieren. Dies gilt 

für die Nordostfassade, Nordwestfassade und Südostfassade.  

2. Es wird ein Mindestabstand der östlichen Baugrenze von 25 m zur östlichen Grundstücksgrenze 

empfohlen. 

3. In den Lila farblich markierten Fassadenbereichen in Anlage 14.3, Blatt 2, sind im 3.OG keine 

öffenbaren Fenster von zur Nachtzeit genutzten Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer) anzuord-

nen.  
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Weitere Schallschutzmaßnahmen die zur Absicherung der Immissionsrichtwerte im Plangebiet 

erforderlich sind. 

- Realisierung der Variante 2 für den Winterdienst in der Nachtzeit für den Bauhof. Danach 

ist die Salzverladung zur Nachtzeit nicht auf dem Grundstück durchzuführen. Beim Winter-

dienst zur Nachtzeit fahren die Winterdienstfahrzeuge nur noch aus der Garage und dann 

vom Grundstück. 

- Die Pkw der Mitarbeiter die vor 6 Uhr zum Bauhof kommen, müssen auf Stellplätzen abge-

stellt werden, die mindestens 28 m von der geplanten Wohnbebauung entfernt sind. 

 

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit dem Programmpaket LIMA nach den geltenden Normen 

durchgeführt. Das Gelände wurde dabei auf der Grundlage eines digitalen Geländemodelles von 

der Internetseite https://www.gds.hessen.de/INTERSHOP/web/WFS/HLBG-Geodaten-Site/de_DE 

berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

Eisenach, den 13.04.2021        

      

Dipl.-Ing. Bernhard Frank     Dipl.-Ing.(FH) Schellenberger,  

Leiter der Messstelle      Stellvertretender Leiter der Messstelle En
tw
urf

En
tw
urf

https://www.gds.hessen.de/INTERSHOP/web/WFS/HLBG-Geodaten-Site/de_DE


Plan-
gebiet

Anlage 1 - LG 35/2020 - Ing.- Büro Frank & Schellenberger 
Übersichtsplan mit Lage des Plangebietes in Friedewald 
blau - Lage des Plangebietes 
grün - Lage bereits vorhandener Wohnbebauung
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1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 

Abgrenzung des Geltungsbereiches  
Flur 6, Flurstück 38/10 (Teilfläche) 

Anlage 2 - LG 35/2020 - Ing.- Büro Frank & Schellenberger 
Lageplan mit Lage des Plangebietes in Friedewald 
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Verfahrensvermerke

Verfahrensstand Plandatum

Dipl.-Ing Jochen Gerlach
Erdmannroder Straße 19
36277 Schenklengsfeld
Tel.: 06629-915455
geos-stadtplanung@t-online.de M 1 : 1.000

Aufgestellt nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) und der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses jeweils gültigen Fassung.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB.

GEOS

Aufstellungsvermerk (§ 2 Abs. 1 BauGB):
Die Gemeindevertretung hat am TT.MM.JJJJ die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist am TT.MM.JJJJ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Beschluss über den Planentwurf:
Die Gemeindevertretung hat am TT.MM.JJJJ die öffentliche Auslegung
des Bebauungsplanentwurfes beschlossen.

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB):
Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich Begründung wurde vom
TT.MM.JJJJ bis zum TT.MM.JJJJ öffentlich ausgelegt.
Die öffentliche Auslegung wurde am TT.MM.JJJJ ortsüblich bekannt gemacht.

Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB):
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbar-
gemeinden sind vom TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ förmlich an der Planung
beteiligt worden.

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs.1 BauGB):
Die Gemeindevertretung hat am TT.MM.JJJJ über die eingegangenen
Stellungnahmen beraten. Anschließend wurde der Bebauungsplan als Satzung
beschlossen.

Bekanntmachungsvermerk (§ 10 Abs. 3 BauGB):
Der Bebauungsplan ist am TT.MM.JJJJ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Friedewald, den ......................................

Der Gemeindevorstand: .....................................................................................

Friedewald, den ......................................

Der Gemeindevorstand: .....................................................................................

Vorentwurf

Öffentl. Auslegung

Förml. TÖB-Beteiligung

Satzungsbeschluss

Zeichenerklärung
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)
Grundflächenzahl - GRZ (§ 19 BauNVO)

Geschossflächenzahl - GFZ (§ 20 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse - Z (§ 20 BauNVO)

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)
Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Füllschema der Nutzungsschablone

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

a

Ein- und Ausfahrten und der Anschluss anderer Flächen an die
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Bereich für Ein- und Ausfahrt

0,4

1,2

III

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Plangebietsgrenze

Erläuterungen

5,0 Maßlinie (in Meter)

Vorhandene
Bebauung

WA
0,4

III a
1,2

FH max = 15,5 m

WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Textfestsetzungen

WA  -  Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

1.     Planungsrechtliche Textfestsetzungen

1.1   Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

+ Nutzungseinschränkungen gem. § 1 Abs. 6 BauNVO:
- Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO)
- Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO)
sind auch nicht ausnahmsweise zulässig.

1.2   Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)
Für das Maß der baulichen Nutzung gelten die zeichnerischen Festsetzungen
(Nutzungsschablone).

H max Maximale Firsthöhe der Gebäude über der mittleren vorhandenen
Geländehöhe

1.3   Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
- Es ist eine abweichende Bauweise festgesetzt (§ 22 Abs. 4 BauNVO).
- Es gelten die Regelungen der offenenen Bauweise (§ 22 Abs. 1 BauNVO)

mit der Maßgabe, dass die Länge und Breite der Gebäude maximal 25 Meter
betragen darf. Ein geringfügiges Überschreiten der Länge und Breite der
Gebäude durch Gebäudeteile (z. B. Balkone, Erker) ist zulässig.

1.4   Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
Baugrenzen
- Die durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen richten

sich nach der Eintragung in der Planzeichnung.
- Stellplätze, Garagen und Carports für PKW sowie Nebenanlagen nach

§ 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.
- In den grau schraffierten Flächen im Baugebiez sind Stellplätze, Garagen,

Carports und oberirdische Nebenanlagen nach § 14 BauNVO unzulässig.

1.5   Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Begrenzung der Bodenversiegelung
Die Befestigung der Freiflächen (Zufahrten, Stellplätze, Hofflächen etc.) ist nur
in versickerungsfähigen Materialien wie wassergebundene Decke, Schotterrasen,
Porenpflaster, Rasengittersteine, Splittfugenpflaster, Pflaster mit Rasenfugen
oder vergleichbaren Materialien zulässig sofern Belange des Trinkwasserschutzes
nicht entgegenstehen..

1.6   Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
Mindestbepflanzung der Baugrundstücke im WA
Mindestens 5 % der Baugebietsfläche sind mit standortgerechten, einheimischen
Gehölzen zu bepflanzen.
Bäume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 12 cm
zu pflanzen. Pro Baum werden 10 m² angerechnet.
Sträucher sind mit einer Wuchshöhe von mindestens 60 cm zu pflanzen.
Pro Strauch werden 4 m² angerechnet.

7,50

7,50

Im untersten Rötchen

SB-PKW-
Waschen
(2 Boxen)

1,60 m Gehweg

Gemeindlicher
Bauhof

Geplante Bebauung

Geplante Grundstücksgrenzen (unverbindlich)

H
Haltestelle ÖPNV

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl Geschossflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse
Bauweise

maximale Gebäudehöhe

25,0

5,0

10,0

10,0

Abgrenzung der Flächen, in denen Stellplätze, Garagen, Carports
sowie oberirdische Nebenanlagen nach § 14 BauNVO
unzulässig sind.

Ausschluss von Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)

3,0

25,0

PKW-Stell-

plätze für

Bauhof-

Mitarbeiter

28
,0

1.7   Bauliche und technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Passiver Lärmschutz
Das Plangebiet liegt insgesamt im Lärmpegelbereich III nach der DIN 4109
"Schallschutz im Hochbau".
Zum Schutz der Wohnbebauung durch Gewerbe- und Verkehrslärm sind
die Ostfassaden der Wohngebäude mit einem ausreichenden Schalldämm-Maß
nach dieser Norm auszuführen.

LPB III

Lärmpegelbereich III nach DIN 4109LPB III

LPB III

Hinweise:
Die DIN-Normen
4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau" - Teil 1 Mindestanforderungen und
4109-2:2018-01 "Schallschutz im Hochbau" - Teil 2 Rechnerische Nachweise zur
Erfüllung der Anforderungen
sind beim Beuth Verlag GmbH, Saatwinkler Damm 42/43 in 13627 Berlin oder über
www:beuth.de zu beziehen.

29.03.2021Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone III B des festgesetzten Trinkwass-
erschutzgebietes TB I Kothebachtal (Verordnung zum Schutze der Trinkwasser-
gewinnungsanlage des Wasserbeschaffungsverbandes "Ostteil Kreis Hersfeld",
Heringen, Kreis Hersfeld-Rotenburg von 1973 (Staatsanzeiger für das Land Hessen
Nr. 27, S. 1221).

Anlage 3 - LG 35/2020 - Ing.- Büro IFS 
Vorentwurf vom 29.03.2021
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ACO Passavant GmbH

Ulsterstraße 3

36269 Friedewald

B E R I C H T

Friedewald – Erschließung Gewerbegebiet
 – B-Plan-Verfahren
- Verkehrstechnische Untersuchung zur Anbindung

V e r k e h r s t e c h n i k  u n d

Verkehrsmanagement GmbH

verkehr plus Verkehrstechnik

und Verkehrsmanagement GmbH

Hirschlachufer 89

99084 Erfurt

Tel. +49 (0) 361 / 64434664

Mail: office@verkehrplus.de

Web: www.verkehrplus.de

yverkehrsplanung GmbH

Eduard-Rosenthal-Str. 30

99423 Weimar

Tel. +49 (0) 3643 / 801982

Mail: office@yverkehrsplanung.de

Web: www.yverkehrsplanung.de

_______________________

Dipl.-Ing. Jens-Uwe Eweleit

Erfurt, den 25.10.2019

En
tw
urf

Bernhard Frank 
Textfeld
Anlage 4 - Seite 1 - LG 35/2020 - Ing.- Büro IFS
Auszug aus Verkehrsuntersuchung für Anbindung des Gewerbegebietes West an den Kreisel, mit prognostischen Verkehrsangaben 



 Friedewald – Erschließung Gewerbegebiet, Verk.techn. Untersuchg. Anbindung

Bericht ½ verkehr plus 25.10.2019 14

verkehr
plus

Abbildung 17: Prognose Knotenströme Kfz, 0 - 24 Uhr

Abbildung 18: Prognose Knotenströme Lkw, 0 - 24 Uhr
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Bernhard Frank 
Textfeld
Anlage 4 - Seite 2 - LG 35/2020 - Ing.- Büro IFS
Auszug aus Verkehrsuntersuchung für Anbindung des Gewerbegebietes West an den Kreisel, mit prognostischen Verkehrsangaben 



Verkehrsmengenkarte 2015 

Anlage 4.1 - LG 35/2020 - Ing.- Büro IFS 
Kopie der Verkehrsmengenkarte für Hessen von 2015
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Auswertezeit Mittwoch, 20. Januar 2021,15:00  -  Freitag, 29. Januar 2021,09:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 4,79 % Zweirad 576 37 65 47

Durchschnittl. Abstand 48,14 s PKW 17793 39 88 46

Kolonnenverkehr 9,63 % Transporter 2915 38 65 46

DTV 2626 LKW 1100 36 62 43

DJV 958490 Lastzug 596 33 53 39

Schwerlastverkehrsanteil 7,38 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 22980 39 88 46

Bearbeiter: Jürgen Eberhardt

Kommentar: Friedewald, Hönebacher Straße 

Messort: Höhe Bushaltestelle (Kirche)

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Ampelkreuzung

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Ortsmitte

Zusammenfassung der Ergebnisse der 1. Verkehrszählung in der Hönebacher Straße Bereich Bushaltestelle (Hönebacher 2)

Auswertezeit Freitag, 29. Januar 2021,15:00  -  Freitag, 5. Februar 2021,10:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 5,90 % Zweirad 1320 26 76 43

Durchschnittl. Abstand 50,99 s PKW 6973 31 89 43

Kolonnenverkehr 18,04 % Transporter 2296 35 79 45

DTV 1999 LKW 1451 35 85 44

DJV 729635 Lastzug 1536 41 87 53

Schwerlastverkehrsanteil 22,00 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 13576 33 89 45

Bearbeiter: Jürgen Eberhardt

Kommentar: Friedewald, Hönebacher Straße

Messort: Höhe Haus-Nr. 32

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Ortsmitte

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Ampelkreuzung

Zusammenfassung der Ergebnisse der 2. Verkehrszählung in der Hönebacher Straße Bereich Haus Nr. 32  (Hönebacher 1)

Anlage 4.2 - LG 35/2020 - Ing.- Büro IFS: Zusammenfassung der Ergebnisse der Verkehrszählung1 und 2 
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Anlage 5 – Seite 1 - LG 35/2020 – Ing.- Büro IFS: Berechnung Emissionen der Straßen nach RLS-19 
 

STN ID RQ GAT BLG DTV MT VPT PL1T PL2T VL1T VL2T MN VPN PL1N PL2N VL1N VL2N PT PN  

Zubr-A4-na-Süd/60 Straß1 1 B 1 2634 151.46 60 10.00 10.50 60 60 26.34 60 10.00 10.50 60 60 79.6 71.8 

Zubr-A4-na-Nord/60 Straß1-N 1 B 1 2634 151.46 60 10.00 10.50 60 60 26.34 60 10.00 10.50 60 60 79.6 71.8 

Höneb1-na-West/50 Straß3 1 G 1 1100 63.25 50 10.80 11.50 50 50 11.00 50 8.60 11.30 50 50 74.3 66.4 

Höneb1-na-Ost/50 Straß3-O 1 G 1 1100 63.25 50 10.80 11.50 50 50 6.40 50 3.00 11.30 50 50 74.3 63.7 

Höneb2-na-West/50 Straß3-1 1 G 1 1445 83.09 50 4.90 2.70 50 50 14.45 50 2.80 1.70 50 50 73.8 65.7 

Höneb2-na-Ost/50 Straß3-1-O 1 G 1 1445 83.09 50 4.90 2.70 50 50 14.45 50 2.80 1.70 50 50 73.8 65.7 

L3255-na-West/60 Straß2 1 G 1 1537 88.38 60 6.80 6.80 60 60 15.37 60 6.80 6.80 60 60 76.5 68.8 

L3255-na-Ost/60 Straß2-O 1 G 1 1537 88.38 60 6.80 6.80 60 60 15.37 60 6.80 6.80 60 60 76.5 68.8 

Zubr-A4-na-Nord/80 Straß1-1-N 1 B 1 2634 151.46 80 10.00 10.50 80 80 26.34 80 10.00 10.50 80 80 82.8 75.1 

Zubr-A4-na-Süd/80 Straß1-1-S 1 B 1 2634 151.46 80 10.00 10.50 80 80 26.34 80 10.00 10.50 80 80 82.8 75.1 

/Ampel A 0 G 1 2634 151.46 60 10.00 10.50 60 60 26.34 60 10.00 10.50 60 60 79.6 71.8 

L3255-na-West/100 Straß2-1 1 G 1 1537 88.38 100 6.80 6.80 80 80 15.37 100 6.80 6.80 80 80 80.8 72.9 

L3255-na-Ost/100 Straß2-1-O 1 G 1 1537 88.38 100 6.80 6.80 80 80 15.37 100 6.80 6.80 80 80 80.8 72.9 

 
 STN 
  
ID 
  
RQ 
  
Gattung 
A 
B 
L 
G 
  
BLG 
1 
2 

 Straßenbezeichnung 
  
eindeutige Kennung des STN-Elements 
  
Regelquerschnitt, sollte bei STN-Elemente gleich 1 sein 
  
Straßengattung 
Bundesautobahn 
Bundesstraße 
Landstraße, Gemeindeverbindungsstraße 
Gemeindestraße 
  
Fahrbahnbelag 
Nicht geriffelte Gußasphalte 
Splittmatixasphalte SMA 5 und SMA 8 nach ZTV Asphalt StB 07/13 

 

En
tw
urf



 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
  
DTV 
  
MT 
  
VPT 
  
  
  
PL1
T 
  
PL2
T 
  
  
  
VL1
T 
  
  
VL2
T 
  
  
MN 
  
VPN 
  
  

  Splittmatixasphalte SMA 8 und SMA 11 nach ZTV Asphalt StB 07/13 
Asphaltbetone = AC 11 nach ZTV Asphalt StB 07/13 
Offenporiger Asphalt OPA 11 nach ZTV Asphalt StB 07/13 
Offenporiger Asphalt OPA 8 nach ZTV Asphalt StB 07/13 
Betone nach ZTV Beton StB 07 mit Waschbetonoberfläche 
Lärmarmer Gussasphalt nach ZTV Asphalt, Verfahren B 
Lärmtechnisch otimierter Asphalt aus AC D LOA nach E LA D 
Lärmtechnisch otimierter Asphalt aus SMA LA 8 nach E LA D 
Dünne Asphaltschichten in Heißbauweise auf Versiegelung 
Pflaster mit ebener Oberfläche mit b<=5mm und b+2f<=9mm 
sonstige Pflaster mit b>5mm oder f>2mm oder Kopfsteinpflaster 
  
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke Kfz/24h 
  
durchschnittliche stündliche Verkehrsstärke tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 
  
Geschwindigkeitsklasse für PKW tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 
mögliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h, 90 km/h 
100 km/h, 110 km/h, 120 km/h, 130 km/h 
  
Prozentanteil der Lkw tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 
  
Prozentanteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW2 tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 
Lastkraftwagen bzw. Sattelzugmaschinen mit Sattelauflieger mit einer 
zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t (beinhaltet Motorräder, wenn nicht explizit ausgewie-
sen) 
  
Geschwindigkeitsklasse für LKW tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 
mögliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h 
  
Geschwindigkeitsklasse für LKW2 tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 
mögliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h 
  
durchschnittliche stündliche Verkehrsstärke nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 
  
Geschwindigkeitsklasse für PKW nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 
mögliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h, 90 km/h 
100 km/h, 110 km/h, 120 km/h, 130 km/h 

 

 Anlage 5 – Seite 2 – LG 35/2020 – Ing.- Büro IFS  
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PL1N 
  
PL2N 
  
  
  
VL1N 
  
  
VL2N 
  
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prozentanteil der Lkw nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 
  
Prozentanteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW2 nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 
Lastkraftwagen bzw. Sattelzugmaschinen mit Sattelauflieger mit einer 
zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t (beinhaltet Motorräder, wenn nicht explizit ausgewie-
sen) 
  
Geschwindigkeitsklasse für LKW nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 
mögliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h 
  
Geschwindigkeitsklasse für LKW2 nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 
mögliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h 
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 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH

 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Rechenmodell
 Verkehrslärm

 Beurteilungszeitraum

 06:00 - 22:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  5,00 m

 Berechnungsraster: 10,00 m

 Anlage 6 - LG 35/2020

 001

 01.03.2021

 M 1:   2288

Hönebacher 1
L3255

Zubringer A4 / 60

Zubringer A4 / 80

Zubringer A4 / 60 

Hönebacher 2

Plangebiet

IP-Test-Mitte

En
tw
urf



 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH
 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Isophonen Verkehrslärm
 tags im EG

 Beurteilungszeitraum

 06:00 - 22:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  2,80 m

 Berechnungsraster: 2,00 m

 Anlage 7 - LG 35/2020
 001

 01.03.2021

 M 1:    925

55
dB(A)

54
dB(A)

53
dB(A)

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten für
 Leq/Lr  Tag

<= 35.0 dB(A)

<= 40.0 dB(A)

<= 45.0 dB(A)

<= 50.0 dB(A)

<= 55.0 dB(A)

<= 60.0 dB(A)

<= 65.0 dB(A)

<= 70.0 dB(A)

<= 75.0 dB(A)

<= 80.0 dB(A)

> 80.0 dB(A)
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 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH

 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Isophonen Verkehrslärm
 nachts im EG

 Beurteilungszeitraum

 22:00 - 06:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  2,80 m

 Berechnungsraster: 2,00 m

 Anlage 7 - LG35/2020
 002

 01.03.2021

 M 1:    925

45
dB(A)

46
dB(A)

47
dB(A)

48
dB(A)

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten für
 Leq/Lr Nacht

<= 35.0 dB(A)

<= 40.0 dB(A)

<= 45.0 dB(A)

<= 50.0 dB(A)

<= 55.0 dB(A)

<= 60.0 dB(A)

<= 65.0 dB(A)

<= 70.0 dB(A)

<= 75.0 dB(A)

<= 80.0 dB(A)

> 80.0 dB(A)
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 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH

 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Isophonen Verkehrslärm
 tags im 1.OG

 Beurteilungszeitraum

 06:00 - 22:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  5,80 m

 Berechnungsraster: 2,00 m

 Anlage 8 - LG 35/2020
 001

 01.03.2021

 M 1:    925

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten für
 Leq/Lr  Tag

<= 35.0 dB(A)

<= 40.0 dB(A)

<= 45.0 dB(A)

<= 50.0 dB(A)

<= 55.0 dB(A)

<= 60.0 dB(A)

<= 65.0 dB(A)

<= 70.0 dB(A)

<= 75.0 dB(A)

<= 80.0 dB(A)

> 80.0 dB(A)

55
dB(A)

54
dB(A)

56
dB(A) 57

dB(A)

En
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 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH

 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Isophonen Verkehrslärm
 nachts im 1.OG

 Beurteilungszeitraum

 22:00 - 06:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  5,80 m

 Berechnungsraster: 2,00 m

 Anlage 8 - LG 35/2020
 002

 01.03.2021

 M 1:    925

45
dB(A)

49
dB(A)48

dB(A)47
dB(A)46

dB(A)

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten für
 Leq/Lr Nacht

<= 35.0 dB(A)

<= 40.0 dB(A)

<= 45.0 dB(A)

<= 50.0 dB(A)

<= 55.0 dB(A)

<= 60.0 dB(A)

<= 65.0 dB(A)

<= 70.0 dB(A)

<= 75.0 dB(A)

<= 80.0 dB(A)

> 80.0 dB(A)
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 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH

 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Isophonen Verkehrslärm
 tags im 2.OG

 Beurteilungszeitraum

 06:00 - 22:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  8,80 m

 Berechnungsraster: 2,00 m

 Anlage 9 - LG 35/2020
 001

 01.03.2021

 M 1:    925

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten für
 Leq/Lr  Tag

<= 35.0 dB(A)

<= 40.0 dB(A)

<= 45.0 dB(A)

<= 50.0 dB(A)

<= 55.0 dB(A)

<= 60.0 dB(A)

<= 65.0 dB(A)

<= 70.0 dB(A)

<= 75.0 dB(A)

<= 80.0 dB(A)

> 80.0 dB(A)

55
dB(A)

54
dB(A)

56
dB(A) 57

dB(A)
58
dB(A)

60
dB(A)

En
tw
urf



 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH

 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Isophonen Verkehrslärm
 nachts im 2.OG

 Beurteilungszeitraum

 22:00 - 06:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  8,80 m

 Berechnungsraster: 2,00 m

 Anlage 9 - LG 35/2020
 002

 01.03.2021

 M 1:    925

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten für
 Leq/Lr Nacht

<= 35.0 dB(A)

<= 40.0 dB(A)

<= 45.0 dB(A)

<= 50.0 dB(A)

<= 55.0 dB(A)

<= 60.0 dB(A)

<= 65.0 dB(A)

<= 70.0 dB(A)

<= 75.0 dB(A)

<= 80.0 dB(A)

> 80.0 dB(A)

50
dB(A)49

dB(A)

48
dB(A)

47
dB(A)

46
dB(A)

En
tw
urf



 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH

 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Isophonen Verkehrslärm
 tags im 3.OG

 Beurteilungszeitraum

 06:00 - 22:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  11,80 m

 Berechnungsraster: 2,00 m

 Anlage 10 - LG 35/2020
 001

 01.03.2021

 M 1:    925

55
dB(A)

58
dB(A)

59
dB(A)

56
dB(A)

57
dB(A)

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten für
 Leq/Lr  Tag

<= 35.0 dB(A)

<= 40.0 dB(A)

<= 45.0 dB(A)

<= 50.0 dB(A)

<= 55.0 dB(A)

<= 60.0 dB(A)

<= 65.0 dB(A)

<= 70.0 dB(A)

<= 75.0 dB(A)

<= 80.0 dB(A)

> 80.0 dB(A)

En
tw
urf



 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH

 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Isophonen Verkehrslärm
 nachts im 3.OG

 Beurteilungszeitraum

 22:00 - 06:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  11,80 m

 Berechnungsraster: 2,00 m

 Anlage 10 - LG 35/2020

 002

 01.03.2021

 M 1:    925

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten für
 Leq/Lr Nacht

<= 35.0 dB(A)

<= 40.0 dB(A)

<= 45.0 dB(A)

<= 50.0 dB(A)

<= 55.0 dB(A)

<= 60.0 dB(A)

<= 65.0 dB(A)

<= 70.0 dB(A)

<= 75.0 dB(A)

<= 80.0 dB(A)

> 80.0 dB(A)

50
dB(A)

49
dB(A)

48
dB(A)

47
dB(A)

En
tw
urf



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

  RECHNUNG RLS19                                                                                                                                                                                        Stra-EPE              07/03/2021           4 

       Berechnung nach RLS 19 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I001  3.OG    SSO-FAS.     - GEB.: TEST-MITTE           <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=    1.4937 km   Yi=    0.3342 km   Zi=  401.15 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   56.5 dB(A)    48.7 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |      Ls       |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   Sm   |  K0 |   DI  |     Cmet      | Drefl |   Ds  |  DBM  |   DL  |   De  |               |     KEZ     |  KR  |  (Ls+KEZ+KR)  | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Höneb1-na-Ost/50     | Straß3-O   |  74.3 |  63.7 | Lm,E | 1.0|      58.4 | 111.2 | 100.6 |-19.2 |   90.5 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.1 | -49.5 |  -2.6 |  -0.6 |  -5.2 |  37.8 |  27.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.8 |  27.3 | 

   | Höneb1-na-Ost/50     | Straß3-O   |  74.6 |  64.1 | Lm,E | 1.0|      10.3 | 104.0 |  93.4 |-19.2 |   98.1 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -48.4 |  -2.3 |  -0.5 |  -0.4 |  34.2 |  23.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.2 |  23.7 | 

   | Höneb1-na-West/50    | Straß3     |  74.3 |  66.4 | Lm,E | 1.0|      65.0 | 111.6 | 103.8 |-19.2 |   88.6 |  2.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -48.6 |  -2.3 |  -0.5 |  -4.0 |  41.6 |  33.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.6 |  33.7 | 

   | Höneb2-na-Ost/50     | Straß3-1-O |  73.8 |  65.7 | Lm,E | 1.0|     148.9 | 114.8 | 106.6 |-19.2 |   81.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -47.7 |  -2.2 |  -0.5 |  -3.1 |  42.7 |  34.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.7 |  34.6 | 

   | Höneb2-na-West/50    | Straß3-1   |  73.8 |  65.7 | Lm,E | 1.0|     110.9 | 113.5 | 105.3 |-19.2 |   78.7 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -46.9 |  -1.9 |  -0.4 |  -3.9 |  41.7 |  33.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.7 |  33.6 | 

   | Höneb2-na-West/50    | Straß3-1   |  70.9 |  62.7 | Lm,E | 1.0|      37.5 | 105.8 |  97.7 |-19.2 |  117.0 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -2.8 |  -0.6 |   0.0 |  33.9 |  25.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.9 |  25.7 | 

   | L3255-na-Ost/100     | Straß2-1-O |  78.5 |  70.6 | Lm,E | 1.0|      10.0 | 107.7 |  99.8 |-19.2 |  282.9 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |  -4.1 |  -1.3 |   0.0 |  26.1 |  18.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.1 |  18.1 | 

   | L3255-na-Ost/100     | Straß2-1-O |  78.1 |  70.2 | Lm,E | 1.0|      17.0 | 109.6 | 101.7 |-19.2 |  223.5 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -3.8 |  -1.1 |   0.0 |  30.5 |  22.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.5 |  22.6 | 

   | L3255-na-Ost/100     | Straß2-1-O |  78.5 |  70.5 | Lm,E | 1.0|      22.8 | 111.3 | 103.3 |-19.2 |  242.7 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.9 |  -3.9 |  -1.2 |   0.0 |  31.3 |  23.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.3 |  23.3 | 

   | L3255-na-Ost/100     | Straß2-1-O |  78.1 |  70.1 | Lm,E | 1.0|      24.2 | 111.1 | 103.2 |-19.2 |  265.9 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.0 |  -1.3 |   0.0 |  30.1 |  22.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.1 |  22.1 | 

   | L3255-na-Ost/60      | Straß2-O   |  76.5 |  68.8 | Lm,E | 1.0|      61.9 | 113.6 | 105.9 |-19.2 |  136.0 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -3.5 |  -0.9 |  -0.2 |  36.9 |  29.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.9 |  29.1 | 

   | L3255-na-Ost/60      | Straß2-O   |  73.5 |  65.8 | Lm,E | 1.0|      36.8 | 108.4 | 100.6 |-19.2 |  154.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.5 |  -3.3 |  -0.8 |   0.0 |  33.4 |  25.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.4 |  25.6 | 

   | L3255-na-West/100    | Straß2-1   |  80.8 |  72.9 | Lm,E | 1.0|      35.9 | 115.6 | 107.7 |-19.2 |  265.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.0 |  -4.0 |  -1.4 |   0.0 |  34.4 |  26.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.4 |  26.5 | 

   | L3255-na-West/100    | Straß2-1   |  78.4 |  70.4 | Lm,E | 1.0|      24.6 | 111.5 | 103.5 |-19.2 |  241.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.8 |  -3.9 |  -1.2 |   0.0 |  31.6 |  23.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.6 |  23.6 | 

   | L3255-na-West/100    | Straß2-1   |  77.9 |  69.9 | Lm,E | 1.0|      20.1 | 110.1 | 102.2 |-19.2 |  219.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.9 |  -3.8 |  -1.1 |   0.0 |  31.2 |  23.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.2 |  23.3 | 

   | L3255-na-West/60     | Straß2     |  76.5 |  68.8 | Lm,E | 1.0|      97.0 | 115.6 | 107.8 |-19.2 |  154.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.1 |  -3.4 |  -0.8 |   0.0 |  39.9 |  32.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.9 |  32.2 | 

   | Zubr-A4-na-Nord/60   | Straß1-N   |  79.6 |  71.8 | Lm,E | 1.0|     166.1 | 121.0 | 113.2 |-19.2 |  167.0 |  0.6|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.2 |  -3.8 |  -1.1 |  -0.7 |  41.7 |  33.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.7 |  33.9 | 

   | Zubr-A4-na-Nord/60   | Straß1-N   |  79.3 |  71.5 | Lm,E | 1.0|      44.9 | 115.0 | 107.3 |-19.2 |  101.1 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.9 |  -2.4 |  -0.5 |  -0.5 |  44.0 |  36.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.0 |  36.3 | 

   | Zubr-A4-na-Nord/60   | Straß1-N   |  79.6 |  71.8 | Lm,E | 1.0|      41.5 | 114.9 | 107.2 |-19.2 |  132.6 |  2.4|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.0 |  -3.2 |  -0.7 |  -1.3 |  41.6 |  33.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.6 |  33.9 | 

   | Zubr-A4-na-Nord/60   | Straß1-N   |  76.6 |  68.9 | Lm,E | 1.0|     134.6 | 117.1 | 109.4 |-19.2 |   88.7 |  1.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -48.1 |  -2.2 |  -0.5 |   0.0 |  49.6 |  41.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.6 |  41.9 | 

   | Zubr-A4-na-Nord/80   | Straß1-1-N |  83.8 |  76.0 | Lm,E | 1.0|      24.0 | 116.8 | 109.0 |-19.2 |  202.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.1 |  -3.6 |  -1.0 |   0.0 |  38.9 |  31.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.9 |  31.1 | 

   | Zubr-A4-na-Nord/80   | Straß1-1-N |  81.0 |  73.3 | Lm,E | 1.0|      55.8 | 117.7 | 109.9 |-19.2 |  143.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.3 |  -3.4 |  -0.8 |  -0.3 |  41.6 |  33.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.6 |  33.9 | 

   | Zubr-A4-na-Nord/80   | Straß1-1-N |  81.0 |  73.2 | Lm,E | 1.0|      31.8 | 115.2 | 107.4 |-19.2 |  119.0 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.9 |  -2.9 |  -0.6 |  -1.9 |  40.3 |  32.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.3 |  32.5 | 

   | Zubr-A4-na-Nord/80   | Straß1-1-N |  80.7 |  72.9 | Lm,E | 1.0|      37.1 | 115.6 | 107.8 |-19.2 |  230.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.4 |  -3.8 |  -1.2 |   0.0 |  36.2 |  28.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.2 |  28.5 | 

   | Zubr-A4-na-Nord/80   | Straß1-1-N |  80.2 |  72.5 | Lm,E | 1.0|      38.3 | 115.3 | 107.5 |-19.2 |  267.1 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -3.9 |  -1.4 |   0.0 |  34.3 |  26.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.3 |  26.5 | 

   | Zubr-A4-na-Süd/60    | Straß1     |  79.6 |  71.8 | Lm,E | 1.0|     253.2 | 122.8 | 115.1 |-19.2 |  107.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -53.2 |  -3.1 |  -0.7 |  -0.6 |  47.1 |  39.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.1 |  39.4 | 

   | Zubr-A4-na-Süd/60    | Straß1     |  77.2 |  69.4 | Lm,E | 1.0|      89.9 | 115.9 | 108.2 |-19.2 |   80.0 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -47.6 |  -1.8 |  -0.4 |  -0.3 |  47.1 |  39.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.1 |  39.3 | 

   | Zubr-A4-na-Süd/60    | Straß1     |  76.7 |  69.0 | Lm,E | 1.0|      44.9 | 112.4 | 104.7 |-19.2 |   80.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -47.0 |  -1.7 |  -0.4 |   0.0 |  45.9 |  38.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.9 |  38.2 | 

   | Zubr-A4-na-Süd/80    | Straß1-1-S |  81.1 |  73.3 | Lm,E | 1.0|     116.1 | 120.9 | 113.2 |-19.2 |  144.0 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -3.5 |  -0.9 |  -0.2 |  43.6 |  35.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.6 |  35.8 | 

   | Zubr-A4-na-Süd/80    | Straß1-1-S |  80.9 |  73.1 | Lm,E | 1.0|      30.4 | 114.9 | 107.2 |-19.2 |  126.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -2.8 |  -0.6 |  -2.2 |  39.9 |  32.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.9 |  32.2 | 

   | Zubr-A4-na-Süd/80    | Straß1-1-S |  80.3 |  72.6 | Lm,E | 1.0|      39.3 | 115.5 | 107.7 |-19.2 |  256.7 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -3.9 |  -1.3 |   0.0 |  34.6 |  26.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.6 |  26.8 | 
 

Anlage 10.1 – LG 35/2020 – Ing.- Büro IFS: Ausbreitungsrechnung für Verkehrslärm am Immissionspunkt IP-Test-Mitte, für 3.OG 
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Bezeichnung Fläche

Bezeichnung der Firma Adresse Branche im Modell

Ralf Blankenbach GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 2 Bauunternehmen GE-B-Plan-12-2

Abschleppdienst Deiseroth 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 9 Abschleppdienst GE-B-Plan-12-3

ALSCO Berufsbekleidungs-Service GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 8 Verkauf Berufsbekleidung GE-B-Plan-12-2

BRANDAU Gelenkketten GmbH & Co.KG 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 6 Gelenkkettenhersteller GE-B-Plan-12-2

F & W Metallverarbeitung Friedewald GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 12 Metallverarbeitung GE-B-Plan-12-5

GVS Großverbraucherspezialisten eG 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 13 Großverbraucher GE-B-Plan-12-6

Scheer`s Küche & Catering, Bistro 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 16a Catering GE-B-Plan-12-2

VOCK Maschinen- und Stahlbau GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 4 Metallverarbeitung GE-B-Plan-12-2

CKSW Mobil-Markt für Gmbastro Bedarf GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 5 Verpackungshersteller GE-B-Plan-12-1

Elektro Gregor GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 3 Elektrogeräteverkauf GE-B-Plan-12-1

Thorsten Fälker 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 10 Ladenbau GE-B-Plan-12-5

Heller Kunststoffe GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 14 Kunststoffprofilefertigung GE-B-Plan-12-5

Helm Pokale e.K. 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 8 Pokalefertigung GE-B-Plan-12-2

Wolfgang Heyer Maschinenbau 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 11 Maschinenbau GE-B-Plan-12-4

Keiderling Metallbau Friedewald GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 8 Metallbau GE-B-Plan-12-2

Motorrad Direkt Fahrzeughandels GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 7 Motorradhandel GE-B-Plan-12-1

Klaus Schellhas Kaminofenstudio 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 3 Kaminofenhandel GE-B-Plan-12-1

Anlage 11 - LG 35/2020 - Ing.- Büro Frank & Schellenberger

Liste der vorhandenen Gewerbebetriebe auf den berücksichtigten Gewerbeflächen im Geltungsbereich B-Plan Im hintersten RötchenEn
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 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH

 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Rechenmodell
 Gewerbe gesamt

 Beurteilungszeitraum

 06:00 - 22:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  5,00 m

 Berechnungsraster: 10,00 m

 Anlage 12 - LG 35/2021
 001

 01.03.2021

 M 1:   3470

GE-Norma
60/50 dB(A)/m²

GE-B-Pl-12-1
60/45 dB(A)/m²

GE-B-Pl-12-2
60/45 dB(A)/m²

GE-B-Pl-12-6
60/55 dB(A)/m²

GE-B-Pl-12-5
60/45 dB(A)/m²

GE-Bike-Store
(geplant)
+ Freiflächen
60/40 dB(A)/m²

GE-B-Pl-12-3
-Abschlepp
60/50 dB(A)/m²

GE-B-Pl-12-4
60/45 dB(A)/m²

GE-Neukauf
60/50 dB(A)/m²

GE-Tank
64,4/56,1 dB(A)/m²
0 / 66,2  dB(A)/m²

IP-Test-Mitte

IP1

IP2IP3

IP4IP5 En
tw
urf



 Auftraggeber

 Barwich Bau GmbH

 Auftragnehmer

 Ing.- Büro IFS

 Am Schinderrasen 6

 D 99817 Eisenach

 Tel.: +49 (0) 36920 80507

 Rechenmodell
 Gewerbe Bauhof
 Variante 2

 Beurteilungszeitraum

 06:00 - 22:00 Uhr

 Berechnungshöhe:  5,00 m

 Berechnungsraster: 10,00 m

 Anlage 12.1 - LG 35/2021

 001

 01.03.2021

 M 1:    475

Abfahrt
Winterdienst
nachts

Uni2/Trak2/Tran2
An/Abfahrt
tags

LKW1
Container

LKW2
Baumaterial
Salz

Salzla
ger - I

st

Garage

Ip1

Ip2
Ip3

Ip4

Spitz2
Türenschlagen
tags/nachts

Spitz1
Containerverladung 
nur tagsEn
tw
urf



Emittent Vorgang Lw Einheit Anzahl Lw/Lw`/Lw``

pro Vorgang Vorgänge in 16h Einheit

oder h 

 Unimog fährt früh ab, kommt 5x zum Grundstück, abends zurück auß.Rz in Rz

U1-Fahr Fahrstrecke Ab früh, Ankunft abends 62 dB(A)/m/h 2 0 53,0 dB(A)/m/Tag Linie

U1-Leerl Leerlauf 5 Min/60Min 83,2 dB(A)/h 2 0 74,2 dB(A)/Tag Punkt

U1-Tür Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 2 0 65,4 dB(A)/Tag Punkt

U2-Fahr Fahrstrecke An/Ab tagsüber 62 dB(A)/Vorgang/h 5 0 56,9 dB(A)/Tag Linie

U2-Tür Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 5 0 69,3 dB(A)/Tag Punkt

Traktor fährt früh ab, kommt 5x zum Grundstück, kommt abends zurück 

Trak1-FahrFahrstrecke Abfahrt früh 63 dB(A)/m/h 2 0 54,0 dB(A)/m/Tag Linie

Trak1-LeerlLeerlauf 5 Min/60Min 83,2 dB(A)/h 2 0 74,2 dB(A)/Tag Punkt

Trak1-Tür Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 2 0 65,4 dB(A)/Tag Punkt

Trak2-FahrFahrstrecke An/Ab tagsüber 63 dB(A)/Vorgang/h 5 0 57,9 dB(A)/Tag Linie

Trak2-Tür Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 5 0 69,3 dB(A)/Tag Punkt

Transporter fährt früh ab, kommt 2x zum Grundstück, kommt abends zurück 

Tran1-FahrFahrstrecke Ab früh, Ankunft abends 56 dB(A)/m/h 2 0 47,0 dB(A)/m/Tag Linie

Tran1-LeerlLeerlauf 5 Min/60Min 83,2 dB(A)/h 2 0 74,2 dB(A)/Tag Punkt

Tran1-Tür Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 2 0 65,4 dB(A)/Tag Punkt

Tran2--FahFahrstrecke An/Ab tagsüber 56 dB(A)/Vorgang/h 5 0 50,9 dB(A)/Tag Linie

Tran2-Tür Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 5 0 69,3 dB(A)/Tag Punkt

LKW1 - Austausch Rollcontainer 2 Fahrten (Abholung+Bringen)

LKW1 Fahrstrecke 63 dB(A)/m/h 2 0 54,0 dB(A)/m/Tag Linie

LKW1 Bremse 79,4 dB(A)/Vorgang/h 2 0 70,4 dB(A)/Tag Punkt

LKW1 Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 2 0 65,4 dB(A)/Tag Punkt

LKW1 rangieren 63 dB(A)/Vorgang/h 2 0 54,0 dB(A)/Tag Punkt

LKW1 Verladung Rollcontainer Auf + Ab 99,4 dB(A)/Vorgang/h 1 0 87,4 dB(A)/Tag Punkt

LKW1 Hupgeräusch rückwärts 2x 5s 90,4 dB(A)/Vorg/h 1 0 78,4 dB(A)/Tag Punkt

LKW2 - Anlieferung oder abholen Baumaterial/Salz

LKW2 Fahrstrecke 63 dB(A)/m/h 1 0 51,0 dB(A)/m/Tag Linie

LKW2 Bremse 79,4 dB(A)/Vorgang/h 1 0 67,4 dB(A)/Tag Punkt

LKW2 Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 1 0 62,4 dB(A)/Tag Punkt

LKW2 rangieren 63 dB(A)/Vorgang/h 1 0 51,0 dB(A)/Tag Punkt

LKW2 Abkippen Material /1,5 Min.) 99,4 dB(A)/Vorgang/h 1 0 87,4 dB(A)/Tag Punkt

Traktor Verladung Salz/Baumat. tags 0,5h 105 dB(A)/Vorgang/h 0,5 0 89,9 dB(A)/Tag Punkt

Winterdienst ab 5 Uhr, Abfahrt Unimog und kleiner Traktor, und Verladung Salz mit großem Traktor 

Trak1-FahrFahrstrecke Abfahrt früh 63 dB(A)/m/h 1 0 63,0 dB(A)/m/Tag Linie

Trak1-LeerlLeerlauf 5 Min/60Min 83,2 dB(A)/h 1 0 83,2 dB(A)/Tag Punkt

Trak1-Tür Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 1 0 74,4 dB(A)/Tag Punkt

U1-Fahr Fahrstrecke Abfahrt früh 62 dB(A)/m/h 1 0 62,0 dB(A)/m/Tag Linie

U1-Leerl Leerlauf 5 Min/60Min 83,2 dB(A)/h 1 0 83,2 dB(A)/Tag Punkt

U1-Tür Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 1 0 74,4 dB(A)/Tag Punkt

Trak2-FahrFahrstrecke Abfahrt früh 61 dB(A)/m/h 1 0 61,0 dB(A)/m/Tag Linie

Trak2-LeerlLeerlauf 5 Min/60Min 83,2 dB(A)/h 1 0 83,2 dB(A)/Tag Punkt

Trak2-Tür Türenschlagen 2x 74,4 dB(A)/Vorgang/h 1 0 74,4 dB(A)/Tag Punkt

Traktor Verladung Salz nachts 10 Minuten 105 dB(A)/Vorgang/h 0,166 0 97,2 dB(A)/h Punkt

Anlage 13 - LG 35/2020 - Ing.- Büro IFS:  Berechnung der Emissionen Bauhof für Fahrverkehr

und Verladung , Salzverladung (rot) gilt nur für Variante 1
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Emissionen Tankstelle tags

Vorgang Basis Lw Anzahl Lw-gesamt Einwirkzeit Lw,R Abmessung Einheit Lw-spez
außer in Rz Ersatzquelle
Rz

Zapfsäule a. Rz. 7.-20. Uhr 74,7 42 90,9 13 0 90,0
Zapfsäule in. Rz. 74,7 33 89,9 0 3 88,6
Parken (Shop) 72,1 10 82,1 13 3 84,0
Ein-Ausfahrt 70,3 42 86,5 13 3 88,5
Waschanlage 76,9 10 86,9 13 3 88,8
Luftstation (mit Waschanlage) 70,3 20 83,3 13 3 85,2
Benzinanlieferung 94,6 1 94,6 1 0 82,6
Gesamtfläche tags mit Zapfsäule 95,99 1438 m² 64,4

Emissionen lauteste Nachtstunde

Vorgang Basis Lw Anzahl Lw-gesamt Einwirkzeit Lw,R Abmessung Einheit Lw-spez
Ersatzquelle

Zapfsäule 74 33 89,2 1 89,2
Parken (Shop) 74,1 10 84,1 1 84,1
Luftstation (ohne Waschanlage) 59,6 10 69,6 1 69,6
Ein-Ausfahrt 69,9 33 85,1 1 85,1
alles ohne Zapfsäule nachts 87,7 1438 m² 56,1

nur Zapfsäulen nachts 89,2 200 m² 66,2

Anlage 13.1 - LG 35/2020 - Ing.- Büro Frank & Schellenberger 

Berechnung der Emissionen für Tankstelle nach Quelle [15], Tabelle 8 und 9 

Berechnung mit Tankstellengebäude und Zapfsäulen nachts mit separater Emissionsfläche im Bereich Zapfsäulen
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